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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1993

Norm

ASVG §255 Ba

Rechtssatz

Auch ein Beruf mit hoher Verantwortung ist kein angelernter Beruf, wenn die für seine Ausübung erforderlichen

Kenntnisse und Fähigkeiten nicht an einen Lehrberuf heranreichen.
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